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gärtnervereine sollen die Jugend-
lichen den Sinn ihrer Arbeit rich-
tig verstehen und somit die große
Bedeutung der Kleingärten für die
Stadt und ihre Bürger erkennen
und begreifen. Wenn so das Selbst-
wertgefühl der jungen Leute ge-
stärkt wird, ist das eine wertvolle
kriminalpräventive Arbeit.
Des Weiteren erklärte der Leiter
„Prävention und Öffentlichkeitsar-
beit“ der Polizeidirektion Leipzig,
dass mit der Polizeireform die Poli-
zeireviere an Bedeutung gewinnen
und sie für die Kleingärtner nach
wie vor die wichtigsten Ansprech-
partner sind. Den Informations-
austausch über sich abzeichnende
Schwerpunkte für die präventive
Arbeit bezeichnete er als eine übe-
raus wichtige Aufgabe.
All diese Informationen sollen na-
türlich möglichst direkt die Garten-
freundinnen und Gartenfreunde in
den 208 KGV des Stadtverbandes
erreichen. Deswegen fand die In-
formationsberatung im „Haus der
Kleingärtner“ statt, an der alle Si-
cherheitspartner sowie Bezirks-
gruppenobleute und die Arbeits-
gruppenleiter der vier Kleingar-
tenparks teilgenommen haben.

Günter Mayer, Pressewart 

Die Schwerpunkte der Arbeit auf
dem Gebiet von Ordnung und

Sicherheit der Stadt Leipzig im Jah-
re 2005, Informationen über Ak-
tivitäten im Bereich Strafersatzlei-
stungen und gemeinnützige Arbeit
sowie Strukturveränderungen in
der Polizeidirektion Leipzig und ein
Projekt im Rahmen der Jugend-
prävention standen im Mittelpunkt
einer Beratung am 8. Dezember
2004 im  Leipziger „Haus der Klein-
gärtner“. Manch einer könnte fra-
gen: „Was hat das mit dem Klein-
gartenwesen zu tun?“ Bei jener Zu-
sammenkunft handelte es sich um
eine Informationsberatung der Ar-
beitsgruppe „Kleingärten“ des Kri-
minalpräventiven Rates der Stadt
Leipzig. In diesem Gremium gibt
es insgesamt acht Arbeitsgruppen,
wobei die AG „Kleingärten“ unter
Leitung des Vorsitzenden des Stadt-
verbandes Bernd Weiner bereits
Anfang 1995 gebildet wurde.

Seitdem spielt das Thema „Sicher-
heit in Kleingärten“ eine stadtwei-
te sicherheitspolitische Bedeutung.
Sofort erfolgten flächendeckende
Erfahrungsaustausche zwischen
Kleingärtnervereinen und Polizei-
revieren. Inzwischen können wir
auf über zehn Jahre erfolgreiche

Sicherheitspartnerschaft verweisen.
Sie funktioniert allerdings nur, wenn
sich alle Partner immer wieder auf
die neuen Anforderungen einstel-
len. Darauf war auch die neuer-
liche Beratung gerichtet. Mit Blick
auf die großen sportlichen Veran-
staltungen der nächsten Zeit er-
läuterte ein Vertreter des Stadtord-
nungsdienstes die geplanten Maß-
nahmen auf dem Gebiet von Ord-
nung und Sicherheit. So wird es
zum Beispiel eine Arbeitsgruppe
„Confederations Cup 2005 und
Fußballweltmeisterschaft 2006“
mit mehreren Untergruppen, Sach-
gebieten und Projektgruppen ge-
ben. 

An die KGV ergeht in diesem Zusam-
menhang die Bitte, dafür zu sorgen,
dass sich die Kleingartenanlagen
und ihr Umfeld sauber und ordent-
lich präsentieren. Dazu sollen die
jährlichen Frühjahrsputz-Maßnah-
men erweitert werden. Einen wei-
teren Schwerpunkt bildet die Ver-
hinderung illegaler Müllablage-
rungen im Umfeld der KGA. In be-
währter Weise werden die Leipzi-
ger Kleingärtner wiederum mit
Blumenspenden einige bunte Tup-
fer zu den sportlichen Höhepunk-
ten beisteuern. 

Auch die Aktivitäten im Bereich der
Strafersatzleistungen und gemein-
nützigen Arbeit sind für die KGV
vorteilhaft.  Auf Grundlage einer
Vereinbarung des Stadtverbandes
mit dem Leipziger Jugendamt kön-
nen straffällig gewordene Jugend-
liche zu Strafersatzleistungen in
KGV eingesetzt werden. In ähnli-
cher Weise läuft ein Projekt im Rah-
men der Jugendprävention zwi-
schen dem Freien Träger der Ju-
gendhilfe „Zukunftswerkstatt“ und
dem Stadtverband der Kleingärt-
ner: Bei der Durchführung be-
stimmter Arbeiten für die Klein-

Kleingärtner sind in der Kriminalprävention aktiv
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Eine Plakataktion zur Problematik
„Sicherheit in Kleingärten“ war im
Leipziger Stadtbild vom 21. Dezember
2004 bis zum 3. Januar 2005 zu
sehen. Foto: B. Weiner

Oftmals kann man sich  als Vor-
stand kein Bild machen, wen man
sich mit der Gartenvergabe in die
Kleingartenanlage holt. Spätestens
dann, wenn Auseinandersetzungen
über die Gartennutzung unver-
meidbar sind, entsteht die Forde-
rung nach einer Probezeit.
Ein Weg wäre die Aufnahme in den
Verein bei späterer Gartenvergabe.
Dem steht entgegen, dass es in vie-
len Vereinen kein ausgeprägtes Ver-
einsleben gibt, mit dem man den
Bewerber „testen“ kann. Zudem
gibt es freie Gärten auch in anderen
Vereinen, sodass der Bewerber
nicht auf eine Wartezeit angewie-
sen ist. Außerdem ist der zu verge-
bende Garten schon frei, und der
Vornutzer möchte Geld sehen, vor
allem wenn er den Bewerber dem
Verein zuführt.
Ist aber eine Probevergabe rechtlich
überhaupt möglich? Gemäß § 4

BKleingG gelten die Vorschriften
des BGB über die Pacht, soweit sich
aus dem BKleingG nichts anderes
ergibt. Doch was ist hier anders?
1. Wenn auch grundsätzlich das
Prinzip der Vertragfreiheit (§ 311
BGB, Art2 GG) herrscht, wonach
ein Vertrag jeden beliebigen Inhalt
haben kann, so ist das bei  Klein-
gartenpachtverträgen insofern ein-
geschränkt, da nur Verträge über
„sonstige Kleingärten“ befristet
werden können. 
2. Kleingartenpachtverträge über
Dauerkleingärten (Dauerkleingärten
lt. BauGB und auf gemeindeeige-
nen Grundstücken lt. § 20a  Nr.2
BKleingG) können gemäß § 6
BKleingG nur auf unbestimmte Zeit
geschlossen werden. Befristete Ver-
träge gelten als auf unbestimmte
Zeit geschlossen. Eine Probevergabe
ist bei Dauerkleingärten de facto
ausgeschlossen.

3. Zeitlich befristete Pachtverträge
können nur über „sonstige Klein-
gärten“ abgeschlossen werden. 
Bei solchen Zeitverträgen ist ent-
scheidend, was beide Vertragspar-
teien gewollt haben – deshalb kön-
nen sie durchaus eine bestimmte
Laufzeit des Vertrages vereinbaren.
Die Vorschrift des § 13 BKleingG
steht dem jedenfalls nicht entge-
gen. So kann man vereinbaren,
dass der Vertrag nach einer Probe-
zeit von einem Jahr ohne beson-
dere Kündigung oder mit einer
zweimonatigen Kündigungsfrist
enden soll.
Es ist auch ein Pachtvertrag mit
Verlängerungsklausel möglich.
Wenn also nach dem Probejahr
keine Seite kündigt, verlängert er
sich automatisch und gilt als auf
unbestimmte Zeit geschlossen.
Es besteht auch die Möglichkeit,
mit einem „Vorvertrag“ zu arbei-

ten. Er bindet beide Partner und
enthält die Verpflichtung zum Ab-
schluss eines Unterpachtvertrages,
wenn in der Probezeit bestimmte
vereinbarte Bedingungen erfüllt
wurden. Auch dieser ist aufgrund
der Vertragsfreiheit bei „sonstigen
Kleingärten“ möglich und bedarf
der Schriftform.
Eine „Probezeit“ ist jedoch prob-
lematisch, weil man sich an die
gegebenen Zusagen gebunden
fühlen muss und kaum einen
Partner finden wird, der sich da-
rauf  einlassen wird. Zumindest
werden die Ausgaben, die uns die
Auseinandersetzungen bringen, 
erst nach der Probezeit getätigt,
weil sie ansonsten verlorenes Geld
darstellen. Eine Probezeit ist also
kein sicheres Mittel, das den Verein
vor späteren „Überraschungen“
bewahrt.

Dr. Rudolf Trepte
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N A C H G E F R A G T Kann man Gärten auf Probe vergeben?


